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An die  
Evang. Pfarrämter  
über die Evang. Dekanatämter  
- Dekaninnen und Dekane sowie  
Schuldekaninnen und Schuldekane - 
landeskirchlichen Dienststellen,  
große Kirchenpflegen,  
Vorsitzenden der Mitarbeitervertretungen 
_________________________________ 
 
 
Änderung der Beihilfeverordnung zum 1. Juli 2015 
 
 
In der Anlage übersenden wir Ihnen ein Merkblatt des KVBW. 
 
Die Beihilfeverordnung wurde mit Änderungsverordnung vom 02.06.2015 geändert. Die 
Änderungsverordnung ist im Gesetzblatt für Baden-Württemberg Nr. 11 vom 19.06.2015 
Seite 379 ff. veröffentlicht. 
 
Den vollständigen Text der Beihilfeverordnung sowie die Änderungsverordnung finden Sie 
zudem unter http://www.kvbw.de. 
 
 
 
 
Hartmann 
Oberkirchenrat 
 
 
Anlage 
Merkblatt (KVBW) Beihilfe vom 29. Juni 2015 


